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Allgemeine Schutzmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Situation zur 
Vermeidung von Ansteckung mit dem Coronavirus 

Für einen möglichst geregelten Ablauf des Schulbesuches, sind folgende Maßnahmen und Ver-
haltensregeln zu beachten: 

 Abstand halten (möglichst 2m) 

 Auf dem Schulgelände, im Treppenhaus sowie bei Unterschreitung des Abstandes von 
2m einen Mundschutz tragen; 

 In die Armbeuge niesen und husten 
 

Händewaschen 

Das Waschen der Hände ist der erste wichtige Bestandteil. 

Es ist zu beachten: 

 Vor und nach Arbeitsbeginn 

 bei Verschmutzung  

 nach Toilettenbenutzung 

 nach Gebrauch des Taschentuches 

 Vor dem Essen / nach dem Essen 

 ggf. Nutzen von Desinfektionsmittel 

Flüssigseife in die angefeuchteten Hände geben und mindestens 20-30 Sek. gründlich waschen: 
Handinnenflächen, Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. Denken Sie 
auch an die Fingernägel. 

Nach der Reinigung die Seife gründlich abspülen und die Hände mit Einmalhandtüchern trock-
nen. 

In jedem Klassenraum mit Handwaschbecken stehen Flüssigseife und Einmalhandtücher bereit. 
 
Gesundheitlichen Beeinträchtigung bzw. Krankheitssymptome 

Sollte es während der Schul-, Unterrichtszeit zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kom-
men, ist die Lehrkraft vor Ort zuständig. Die Schulleitung ist zu informieren. Bei Infektionskrank-
heiten ist gem. § 34 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu verfahren 

Sollten Krankheitssymptome wie Husten, Fieber oder grippenähnliche Symptome auftreten, ist 

wie folgt zu verfahren: 

 den Schüler von der Gruppe isolieren und die Schulleitung informieren;  

 die Erziehungsberechtigten werden informiert. 
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Aufgabe der Erziehungsberechtigten sind  

 sich telefonisch an ihren Hausarzt wenden;  

 sich telefonisch an das örtliche Gesundheitsamt wenden oder  

 die 116-117 anrufen (Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes) 

Diese klären dann mit der anfragenden Person ab, ob eine Infektion mit dem Coronavirus wahr-

scheinlich ist und leiten bei begründetem Verdacht die weitere Diagnostik und Behandlung ein. 

Raumlufthygiene 

Vor dem Unterrichtsbeginn sind die Klassenräume mehrere Minuten durchzulüften. 
Regelmäßig (etwa alle 20 Min.) ist in den Klassenräumen eine ausreichende Lüftung durch Quer-
lüftung/Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 
Das Gleiche gilt für die Flure vor den Klassenräumen. 
 
Hygiene in Lehrküchen 

In Lehrküchen wird mit Lebensmitteln hantiert. Um beim Umgang mit Lebensmitteln Lebensmit-
telinfektionen zu vermeiden, sind besonders hohe Anforderungen der Hygiene einzuhalten. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die Personen, die mit Lebensmitteln umgehen, sondern auch auf die 
Räume und Einrichtungsgegenstände. Es sind die Lebensmittelhygiene-Verordnung und andere 
lebensmittelrechtliche Verordnungen (LMHV) einzuhalten. Auf die Bestimmungen nach §42-43 
Infektionsschutzgesetz wird hingewiesen. 

Beim Umgang mit Lebensmitteln besteht eine erhöhte Infektionsgefahr durch Krankheitserreger 
die direkt oder indirekt auf den Menschen übertragen werden können. 

Es ist darauf zu achten, dass die Lehrkraft, die das Fach Hauswirtschaft erteilt, folgende Kontrollen 
in regelmäßigen Zeiträumen durchführt: 

 Überprüfung der Verfalldaten;  

 Temperaturüberwachung in den Kühl- und Gefrierschränken;  

 Schädlingsbefall;  

 Überprüfung der Spender für Flüssigseife und Einmalhandtücher;  

 Lebensmittel in den Kühlschränken der Lehrküche sind vor den jeweiligen Ferienab-
schnitten zu entsorgen. 

 
Vor jedem Kochunterricht: 

 sind die Hände gründlich zu waschen1; 

 sind die Haare zusammenzubinden; 

 ist eine Schürze zu tragen; 

                                                      
1 Folgende Kriterien bzgl. des Händewaschens sind Standard: 
bei Arbeitsbeginn; nach Pausen; nach dem Toilettengang; nach Schmutzarbeiten; nach Arbeiten mit Rohwaren (Fleisch, Fisch, Geflügel, usw.); nach Ge-
brauch des Taschentuches 
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Personen, die an einer Infektionserkrankung im Sinne des §42 IfSG (Infektionsschutz-gesetz) oder 
an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, 
dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können, dürfen in der Lehr-
küche nicht tätig werden. 

Spülen, Herdplatten und Arbeitsflächen sind nach jeder Benutzung mechanisch zu reinigen (war-
mes Wasser und Reinigungsmittel). 

Schränke, Regale, Schubladen und Küchenutensilien sind regelmäßig mechanisch mit warmem 
Wasser und Reinigungsmittel zu reinigen.  
 
Hygiene im Betreuungsraum 

Die Reinigung des Betreuungsraums erfolgt gemäß dem Reinigungsplan des Schulträgers. 
 
Hygiene in den Werkräumen 

Die Bodenreinigung erfolgt gemäß dem Reinigungsplan des Schulträgers. Die Reinigung der Bö-
den, Flächen und Maschinen durch das Lehrpersonal oder die Schüler erfolgt immer nach Benut-
zung durch besenreines Fegen und/oder Saugen. 
 
Hygiene in Turnhallen 

Die Reinigung der Turnhalle obliegt der Verantwortung des Eigentümers der Halle. 
 
Hygiene bei Erste-Hilfe-Leistungen 

Geeignetes Erste-Hilfe Material enthalten die Verbandkästen der Schule. Die Verbandkästen sind 
regelmäßig auf ihre Vollständigkeit und Verfalldaten zu überprüfen und der Inhalt ggf. zu ergän-
zen bzw. zu ersetzen. 

Zum Schutz vor durch Blut übertragbarer Krankheiten sind beim Verbinden von blutenden Wun-
den flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe zu tragen. 
 
Notrufnummern 
 

Polizei  Tel.:  110 
Feuerwehr  Tel.:  112 
Giftnotruf Tel.:  06131-19240 
 www.giftinfo.uni-mainz.de 

 
Das Giftinformationszentrum in Mainz ist zuständig für die Bundesländer Hessen und Rheinland-
Pfalz. 
Papierabfallentsorgung 

Papiermülleimer in den Klassen-, Gruppen- und Funktionsräumen sind von den Schülern nach Be-
darf zu entleeren. 
  

http://www.giftinfo.uni-mainz.de/#_blank
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Hygienepläne 

Die Hygienepläne des Hessischen Kultusministeriums sind in der jeweils aktuellen Fassung stets 
zu berücksichtigen. 
 

A. Michelis, September 2020 


